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A. Einleitung

Als Medienkonsument ist jedem aus eigener Anschauung bewusst, dass in der Bericht-

erstattung und in der Werbung die Persönlichkeit und ihre Merkmale wirtschaftlich eine 

immer größere Rolle spielen. Prominente Persönlichkeiten werden freiwillig oder un-

freiwillig  in  immer  höherem Maß  Mittel  der  Wertschöpfung  durch  die  öffentliche 

Präsentation ihrer Leistungen und ihres Privatlebens, ihres Bildnisses, ihres Namens 

und  anderer  Persönlichkeitsmerkmale.  Besonders  deutlich  wird  diese  Entwicklung 

anhand des Personenmerchandisings1, das im Zuge der größeren Vielfalt der Medien 

und ihrer durch den technischen Fortschritt ermöglichten weiteren Verbreitung einen 

stetigen Aufschwung erlebt hat.

Die Art. 1 und 2 I GG geben dem Zivilrecht vor, dass jeder kraft seines Anspruches auf 

Achtung seiner Würde und seiner Entfaltungsfreiheit die Merkmale seiner Persönlich-

keit  vor unbefugten Nutzungen Dritter  schützen können muss;  das Gegenstück zu 

diesem negativen Abwehrrecht bildet die positive Befugnis, die Merkmale der eigenen 

Person selbst wirtschaftlich zu nutzen, soweit nicht die Grenze zur objektiven Sitten-

widrigkeit erreicht ist oder die Nutzung gegen ein gesetzliches Verbot verstößt2. 

Unbefugte Nutzungen von Persönlichkeitsmerkmalen durch Dritte können dabei aus-

schließlich wirtschaftliche oder ideelle Rechte des Trägers verletzen. Ebenso möglich 

ist eine kumulative Verletzung.

Was geschieht mit den wirtschaftlichen und ideellen Rechten, wenn ihr Bezugspunkt 

unwiderruflich wegfällt?  Der Tod des Trägers beseitigt nicht die Möglichkeit,  seine 

Persönlichkeitsmerkmale in gleicher Weise wie zu dessen Lebzeiten wirtschaftlich zu 

nutzen. Auch ist der Tote wie der Lebende Objekt verfälschender oder die Privatsphäre 

verletzender Berichterstattungen und Zwangskommerzialisierungen. Wenn die diesbe-

1 Das Personenmerchandising zeichnet sich dadurch aus, dass Persönlichkeitsmerkmale wie Bildnis 
und Name selbst den Hauptteil der kommerziellen Ware bilden, wie beispielsweise T-Shirts mit dem 
Aufdruck des Bildnisses eines prominenten Künstlers.
2 BGH v. 8.5.1956  - I ZR 62/54,  BGHZ 20,  346  - ”Paul  Dahlke”;  BGH v. 18.3.1959  - IV ZR 
182/58, BGHZ 30, 7 (10,11) -  ”Catering-Valence” 
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züglichen Abwehr- und Nutzungsrechte nicht ebenso wie ihr Bezugspunkt fortfallen, 

wem stehen sie in welchem Umfang  zu?

Die Arbeit  soll  diese Frage untersuchen und mit  Hilfe  von für  Teilbereiche bereits 

entwickelten Modellen eine schlüssige Antwort geben. Kernpunkt hierbei ist, dass ma-

terielle und ideelle Rechte nach dem Tod des originären Trägers so verteilt und struk-

turiert  sein  müssen,  dass  sich  daraus  ergebende Lösungen bei  einer  eventuellen 

Verletzung sowohl praktikabel als auch dogmatisch folgerichtig sind.  Die Vererblich-

keit  wirtschaftlicher Rechte, die die Rechtsprechung bejaht hat3,  hat beispielsweise 

zwangsläufig Folgen für die schon länger anerkannte Stellung der Angehörigen. Sind 

diese mit den Erben identisch? Wenn nicht, wie ist ihr rechtliches Verhältnis zu den 

Erben beschaffen?  Genießen wirtschaftliche und ideelle  Rechte,  soweit  sie  fortbe-

stehen, identisch lange Schutzfristen?

Neben den rechtlichen Stellungen der Erben und Angehörigen und den entsprechenden 

Ansprüchen  behandelt  die  Arbeit  auch  Fragen,  die  mittelbar  mit  der  Kommer-

zialisierung der Merkmale verstorbener Persönlichkeiten zusammenhängen. Im Schrift-

tum ist strittig4, ob die kommerziellen Interessen an einer verstorbenen Person durch 

Rechtsübergang  auf  die  Erben  übergehen  oder  ob  die  Angehörigen  eine  andere 

Rechtsstellung erhalten, die ihnen Befugnisse zum Schutz der Interessen verleiht. Ver-

neint man jedenfalls  im  Grundsatz,  dass die Nutzung der Persönlichkeitsmerkmale 

eines Verstorbenen gemeinfrei ist und jedem offen steht, stellt sich die Frage, wie sich 

3 BGH, rt. v. 1.12.1999 - I ZR 49/97, NJW 2000, 2195
4 für eine Vererblichkeit plädieren Magold, Personenmerchandising, Diss. 1994, S. 490ff.; H.P.Göt-
ting,  Persönlichkeitsrechte  als  Vermögensrechte,  1994,  S.281f.;  Seifert,  Postmortaler  Schutz  des 
Persönlichkeitsrechts und Schadensersatz, NJW 1999, 1889; Ullmann,  Persönlichkeitsrechte in Li-
zenz?, AfP 1999, 209 (der Autor ist Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof); Wagner, Anm. zu 
BGH, Urt. v. 1.12.1999 - I ZR 226/97 - Der blaue Engel, GRUR 2000, 1049 (1051); Beuthien, Zum 
postmortalen  Persönlichkeitsschutz,  in:  Beuthien  (Hrsg.),  Persönlichkeitsgüterschutz  vor und nach 
dem  Tode,  Marburger  Medienschriften,  2003,  S.  83f.;  Klingelhöffer,  Anm.  zu  BGH,  Urt.  v. 
1.12.1999  -  I  ZR  226/97  -  Der  blaue  Engel,  ZEV  2000,  326  (327f);  Schulze  Wessel,  Die 
Vermarktung Verstorbener, Diss. 2001 (vgl. dazu die Rezensionen von Pabst, ZRP 2002,  490; und 
Tobias Müller, AfP 2002, 182); a.A.: Schack, AcP 195, S. 594, 599; ders. Urheber- und Urheberver-
tragsrecht,  1.Aufl.  1997,  Rz.  51;  ders., Anm. zu BGH, Urt.  v. 1.12.1999  - I ZR 49/97;  JZ 2000, 
1060 (1062); Peukert, Persönlichkeitsbezogene Immaterialgüterrechte?, ZUM 2000, 710 (717); Ah-
rens, Die Verwertung persönlichkeitsrechtlicher Positionen, 2002, S. 158f.; Fischer, Die Entwicklung 
des postmortalen Persönlichkeitsschutzes, Diss. 2004, S. 218ff.; Gregoritza, Die Kommerzialisierung 
von Persönlichkeitsrechten Verstorbener, Diss.2003, S.88ff.
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eine fehlende Bereitschaft des Verstorbenen, Merkmale seiner Persönlichkeit zu kom-

merzialisieren, auf die Ausgestaltung der Rechte der Erben oder Angehörigen auswirkt. 

Ebenso ist möglicherweise der Bekanntheitsgrad, der den Marktwert von Persönlich-

keitsmerkmalen wie Bildnis und Namen bestimmt, eine Voraussetzung für materielle 

Ansprüche der Erben oder Angehörigen. 

Diese  kurz  angesprochenen Probleme müssen  so  gelöst  werden,  dass  sich  keine 

Widersprüche im Gesamtmodell finden. 

Ein weiterer Problemkreis betrifft die vermögenswerten Bestandteile des Persönlich-

keitsrechtes und die Zwangsvollstreckung. Ob das Recht, die Persönlichkeit zu kom-

merzialisieren oder die Einwilligung dazu der Zwangsvollstreckung unterliegen, ist eine 

offene Frage, deren Beantwortung nicht so leicht ist, wie es zunächst scheint.

Die Arbeit ist in drei Teile unterteilt Nach einer kruzen einleitenden Darstellung der 

Entwicklung des Persönlichkeitsrechtes vor Inkrafttreten des Grundgesetzes behandele 

ich die vermögenswerten Bestandteile des allgemeinen Persönlichkeitsrechts und die 

Veränderung, die sie mit dem Tod des Trägers erfahren. Entsprechend wird darauf 

folgend mit den ideellen Bestandteilen verfahren. Gemeinsam ist beiden Kapiteln die 

jeweilige Darstellung der Ansprüche, die sich aus den Verletzungen der vermögens-

werten und ideellen Bestandteile des Persönlichkeitsrechtes nach dem Tod des Trägers 

für Erben und Angehörige ergeben können. Die Befristung der wirtschaftlichen und 

ideellen Rechte behandele ich hinsichtlich beider Rechte zusammenfassend in Kapitel 

D.4.f), da die Rechtsprechung die Befristung der vermögenswerten Rechte an die der 

ideellen Rechte knüpft5. Es bietet daher der Übersichtlichkeit wegen eine gemeinsame 

Untersuchung am Schluß der Arbeit an.

Die  Arbeit  schließt  mit  einem zusammenfassenden Rückblick,  der  die  wichtigsten 

Thesen wiederholt und konzentriert darstellt.

5 BGH, Urt. v. 1.12.1999 - I ZR 49/97, NJW 2000, 2195 (2199)




